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5 1 9 . Bundesgesetz: Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes, des Landarbeitsgesetzes und des
Arbeiterkammergesetzes
(NR: GP XIV IA 93/A AB 943 S. 99. Einspr. d. BR: 989 AB 1014 S. 102.
BR: 1852 AB 1871 S. 378.)

5 19 . Bundesgesetz vom 11. Oktober 1978,
mit dem das Arbeitsverfassungsgesetz, das
Landarbeitsgesetz und das Arbeiterkammer-

gesetz geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/
1974, in der Fassung des Art. I des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 360/1975 und des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 387/1976 wird wie folgt
geändert:

1. a) Im § 36 Abs. 2 hat die Z. 2 zu lauten:
„2. der Ehegatte des Betriebsinhabers und

Personen, die mit dem Betriebsinhaber im ersten
Grad verwandt oder verschwägert sind; ferner
in Betrieben einer juristischen Person die Ehe-
gatten von Mitgliedern des Organs, das zur
gesetzlichen Vertretung der juristischen Person
berufen ist, sowie Personen, die mit Mitgliedern
eines solchen Vertretungsorgans im ersten Grad
verwandt oder verschwägert sind;"

b) Im § 36 Abs. 2 erhalten die bisherigen
Ziffern 2 bis 6 die Bezeichnung Z. 3 bis 7.

2. § 53 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Nicht wählbar sind:

1. Personen, die mit dem Betriebsinhaber im
zweiten Grad verwandt oder verschwägert
sind oder zu ihm im Verhältnis von Wahl-
oder Pflegekind, Wahl- oder Pflegeeltern so-
wie Mündel oder Vormund stehen;

2. Personen, die in Betrieben einer juristischen
Person mit Mitgliedern des Organs, das
zur gesetzlichen Vertretung der juristischen
Person berufen ist, im zweiten Grad ver-
wandt oder verschwägert sind oder zu ihm
im Verhältnis von Wahl- oder Pflegekind,
Wahl- oder Pflegeeltern sowie Mündel oder
Vormund stehen;

3. Heimarbeiter."

Artikel II

Das Landarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 140/1948,
in der Passung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 279/
1957, BGBl. Nr. 92/1959, BGBl. Nr. 241/1960,
BGBl. Nr. 97/1961, BGBl. Nr. 10/1962, BGBl.
Nr. 194/1964, BGBl. Nr. 238/1965, BGBL
Nr. 265/1967, BGBl. Nr. 283/1968, BGBl.
Nr. 463/1969, BGBl. Nr. 239/1971, BGBl.
Nr. 318/1971, BGBl. Nr. 333/1971, BGBl.
Nr. 457/1974, BGBl. Nr. 782/1974, des
Art. II des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 360/1975
und des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 392/1976
wird wie folgt geändert:

1. a) Im § 111 Abs. 2 hat die Z. 2 zu lauten:

„2. der Ehegatte des Betriebsinhabers und
Personen, die mit dem Betriebsinhaber im ersten
Grad verwandt oder verschwägert sind; ferner
in Betrieben einer juristischen Person die Ehe-
gatten von Mitgliedern des Organs das zur
gesetzlichen Vertretung der juristischen Person
berufen ist, sowie Personen, die mit Mitgliedern
eines sollchen Vertretungsorgans im ersten Grad
verwandt oder verschwägert sind;"

b) Im § 111 Abs. 2 erhallten die bisherigen
Z. 2 bis 7 die Bezeichnungen Z. 3 bis 8.

2. § 128 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Nicht wählbar sind:

1. Personen, die mit dem Betriebsinhaber im
zweiten Grad verwandt oder verschwägert
sind oder zu ihm im Verhältnis von Wahl-
oder Pflegekind, Wahl- oder Pflegeeltern
sowie Mündel oder Vormund stehen;

2. Personen, die in Betrieben einer juristischen
Person mit Mitgliedern des Organs, das zur
gesetzlichen Vertretung der juristischen Per-
son berufen ist, im zweiten Grad verwandt
ddter verschwägert sind oder zu ihm im
Verhältnis von Wahl- oder Pflegekind,
Wahl- oder Pflegeeltern sowie Mündel oder
Vormund stehen."
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Artikel III

Das Arbeiterkammergesetz, BGBl. Nr. 105/
1954, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 89/1960, 236/1965, 25/1969, 5/1971, 380/
1973 und 622/1977 wird wie folgt geändert:

Im § 5 Abs. 2 ölst der Punkt am Ende der
lit. g durch einen Strichpunkt zu ersetzen und
nachstehende lit. h anzufügen:

„h) Dienstnehmer, die im Betrieb des Ehe-
gatten beschäftigt sind, sowie Dienstnehmer,
die mit dem Dienstgeber im ersten Grad
verwandt oder verschwägert sind; ferner
in Betrieben einer juristischen Person be-
schäftigte Dienstnehmer, deren Ehegatte
Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung
dieser juristischen Person berufenen Organs
ist oder die mit einem Mitglied dieses Or-
gans im ersten Grad verwandt oder ver-
schwägert sind."

Artikel IV

1. Die Art. I und III dieses Bundesgesetzes
treten am 1. November 1978 in Kraft.

2. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun-
desgesetzes bestehende Organe der Betriebsver-
tretung (§ 40 ArbVG) und die Mitgliedschaft
zu diesen Organen bleiben bis zum Ablauf ihrer
Tätigkeitsdauer unberührt.

3. Mit der Vollziehung der Art. I und III
dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister
für soziale Verwaltung betraut.

4. Mit der Wahrnehmung der dem Bund nach
Art. 15 Abs. 8 des Bundes-Verfassungsgesetzes
in der Fassung von 1929 zustehenden Rechte
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung
betraut.

Kirchschläger
Kreisky Weißenberg


